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(54) Bezeichnung: System und Verfahren zum autonomen Aufnehmen eines Zielobjekts durch ein Fahrzeug

(57) Zusammenfassung: Ein System zum autonomen Auf-
nehmen eines Zielobjekts durch ein Fahrzeug (1), weist La-
gebestimmungsmittel (3a), die zur Bestimmung der Lage
des Fahrzeugs (1) bezogen auf ein ortsfestes Koordina-
tensystem eingerichtet sind, und Ausrichtungsbestimmungs-
mittel (4a, 4b, 4c, 4d, 4e) auf, die zur Bestimmung einer
Ausrichtung des Fahrzeugs (1) in Relation zu dem Zielob-
jekt eingerichtet sind. Ferner ist eine Steuerungseinrichtung
(5) vorgesehen, die zum Aufnehmen von Lageinformatio-
nen von den Lagebestimmungsmitteln (3a) und von Ausrich-
tungsinformationen von den Ausrichtungsbestimmungsmit-
teln (4a, 4b, 4c, 4d, 4e) sowie zum autonomen Betreiben des
Fahrzeugs (1) eingerichtet ist. Die Steuerungseinrichtung (5)
steuert den autonomen Betrieb des Fahrzeugs (1) auf Ba-
sis der Lagebestimmungsinformationen in einem Abschnitt
zwischen einer Ausgangposition und einer Zwischenposition
des Fahrzeugs (1) und ergänzend oder alternativ auf Basis
der Ausrichtungsinformationen in einem Abschnitt zwischen
der Zwischenposition und einer Aufnahmeposition.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein System
und ein Verfahren zum autonomen Aufnehmen eines
Zielobjekts durch ein Fahrzeug. Insbesondere betrifft
die vorliegende Erfindung ein System zum autono-
men Aufnehmen eines als austauschbarer Lasten-
träger ausgebildeten Zielobjekts durch ein Fahrzeug,
wobei eine Vielzahl von Erfassungseinrichtungen zur
Bestimmung von Lage und Ausrichtung verwendet
werden.

Stand der Technik

[0002] Im Zusammenhang mit Fahrzeugen, die zur
Aufnahme von Wechselbrücken als austauschbare
Lastenträger vorgesehen sind, sind aus dem Stand
der Technik bereits Systeme zum Unterstützen des
Einspurvorgangs des Fahrzeugs unter die Wechsel-
brücke bekannt. Beispielsweise offenbart das Do-
kument DE 10 2006 057 610 A1 ein System, bei
dem der Einspurvorgang eines Fahrzeugs unter eine
Wechselbrücke durch bildgestützte Sensoren unter-
stützt wird. Mit diesem System können Entfernungs-
informationen zwischen Fahrzeug und Wechselbrü-
cke bestimmt werden und kann dadurch in den Ein-
spurvorgang geeignet eingegriffen werden.

[0003] Bei dem Einspurvorgang eines Fahrzeugs
zur Aufnahme einer Wechselbrücke sind nur gerin-
ge Abweichungen bezüglich des Fahrwegs insbeson-
dere beim eigentlichen Einspurvorgang zulässig. Da-
her ist es erforderlich, insbesondere beim Einspurvor-
gang des Fahrzeugs unter die Wechselbrücke insbe-
sondere in einer autonomen Betriebsweise ein Sys-
tem für eine äußerst genaue Lage- und Ausrichtungs-
bestimmung zur Verfügung zu stellen.

Darstellung der Erfindung

[0004] Ein System zum autonomen Aufnehmen ei-
nes Zielobjekts durch ein Fahrzeug weist Lagebe-
stimmungsmittel, die zur Bestimmung der Lage des
Fahrzeugs bezogen auf ein ortsfestes Koordinaten-
system eingerichtet sind, und Ausrichtungsbestim-
mungsmittel auf, die zur Bestimmung einer Ausrich-
tung des Fahrzeugs in Relation zu dem Zielobjekt ein-
gerichtet sind. Dabei kann das System eine Steue-
rungseinrichtung aufweisen, die zum Aufnehmen von
Lageinformationen von den Lagebestimmungsmit-
teln und von Ausrichtungsinformationen von den Aus-
richtungsbestimmungsmitteln sowie zum autonomen
Betreiben des Fahrzeugs eingerichtet ist. Die Steue-
rungseinrichtung kann den autonomen Betrieb des
Fahrzeugs auf Basis der Lagebestimmungsinforma-
tionen in einem Abschnitt zwischen einer Ausgangs-
position und einer Zwischenposition des Fahrzeugs
und ergänzend oder alternativ auf Basis der Ausrich-

tungsinformationen in einem Abschnitt zwischen der
Zwischenposition und einer Aufnahmeposition des
Fahrzeugs steuern.

[0005] Die Lage des Fahrzeugs bezogen auf das
ortsfeste Koordinatensystem kann dabei die Positi-
on eines Referenzpunkts des Fahrzeugs sowie die
räumliche Ausrichtung des Fahrzeugs relativ zum
ortsfesten Koordinatensystem umfassen. Dabei ist
das ortsfeste Koordinatensystem frei wählbar, solan-
ge mit den Lagebestimmungsmitteln eine eindeutige
Bestimmung der Lage des Fahrzeugs möglich ist. Die
Ausrichtung des Fahrzeugs in Relation zu dem Ziel-
objekt betrifft die Stellung des Fahrzeugs in Bezug
auf die Stellung des Zielobjekts und kann dynamisch
bestimmt werden.

[0006] Das System kann als Lagebestimmungsmit-
tel ein GPS-basiertes Positionsbestimmungssystem
aufweisen. Dabei kann in dem System eine vorbe-
stimmte Einrichtung installiert sein, die unter Ver-
wendung des GPS-Systems die Lage des Fahrzeugs
als Lageinformationen zur Verfügung stellt. Als GPS-
basiertes Positionsbestimmungssystem kommt jedes
aktuell und zukünftig verfügbare System infrage.

[0007] Bei dem System können die Lagebestim-
mungsmittel ein Sensorsystem eines Leitsystems
zum Erfassen von im Bereich des Fahrwegs des
Fahrzeugs vorgesehenen Referenzelementen auf-
weisen. In diesem Fall können die Lageinformatio-
nen bezogen auf ein ortsfestes Koordinatensystem
mit dem Leitsystem bestimmt werden, wenn Referen-
zelemente mit einer bekannten Position bezogen auf
das ortsfeste Koordinatensystem vorgesehen sind.
Insbesondere können bei dem Sensorsystem zum
Erfassen von im Bereich des Fahrwegs vorgesehe-
nen Referenzelementen RFID-Elemente verwendet
werden. Die RFID-Elemente können dabei im Be-
reich des Fahrwegs an bekannten Positionen ange-
bracht werden. Das Sensorsystem kann Erfassungs-
elemente zum Erfassen der Position der RFID-Ele-
mente aufweisen, so dass auf der Grundlage der be-
kannten Positionen der RFID-Elemente die Lage be-
zogen auf das ortsfeste Koordinatensystem als La-
geinformation zur Verfügung gestellt werden kann.
Als Referenzelemente können andere Elemente als
RFID-Elemente verwendet werden, solange die Lage
des Fahrzeugs bezogen auf das ortsfeste Koordina-
tensystem als Lageinformation zur Verfügung gestellt
werden kann

[0008] Bei dem System können die Ausrichtungs-
bestimmungsmittel ein laserbasiertes Sensorsystem
aufweisen. Das laserbasierte Sensorsystem kann am
Fahrzeug montierbar sein und zum Erfassen der
Ausrichtung des Fahrzeugs relativ zum Zielobjekt
eingerichtet sein. Dabei kann jede Art eines laser-
basierten Sensorsystems verwendet werden, solan-
ge eine geometrische Größe, insbesondere ein Ab-
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stand, zwischen zumindest einer Referenzposition
des Fahrzeugs und zumindest einer Referenzpositi-
on des Zielobjekts quantitativ erfassbar ist. Bei der
Verwendung des laserbasierten Sensorsystems kön-
nen mehrere Sensorelemente vorgesehen sein, so
dass eine Vielzahl von Informationen zur Verfügung
gestellt werden kann.

[0009] Bei dem System kann das laserbasierte Sen-
sorsystem mit Elementen des Zielobjekts interagie-
ren und ein Abstandssignal erzeugen, das den Ab-
stand des Zielobjekts und des Fahrzeugs in Längs-
richtung angibt. Hierzu kann das Sensorsystem am
Fahrzeug entsprechend so angeordnet werden, dass
Elemente des Zielobjekts erfassbar sind.

[0010] Bei dem System kann das laserbasierte Sen-
sorsystem mit Elementen des Zielobjekts interagie-
ren und ein Ausrichtungssignal erzeugen, das eine
Ausrichtung zwischen dem Zielobjekt und dem Fahr-
zeug bezüglich einer relativen Rotation insbesondere
um eine vertikale Achse des Fahrzeugs und/oder ei-
nes relativen Lateralversatzes angibt. Hierzu können
mehrere Lasersensoren vorgesehen werden, von de-
nen jeder ein Abstandssignal erzeugt. Aus den meh-
reren Abstandssignalen lässt sich auf der Grundlage
der Kenntnis der Geometrie des Zielobjekts eine Aus-
richtung zwischen dem Zielobjekt und dem Fahrzeug
beurteilen.

[0011] Bei dem System können die Ausrichtungsbe-
stimmungsmittel ein Kamerasystem aufweisen. Das
Kamerasystem kann bezüglich der Fahrtrichtung des
Fahrzeugs nach hinten gerichtet sein. Ferner kann
das Kamerasystem durch bildgebende Abtastung
des Sichtfeldes zumindest ein Abstandssignal erzeu-
gen, das den Abstand des Zielobjekts und des Fahr-
zeugs in Längsrichtung angibt. Dabei kann das Ka-
merasystem ein Ausrichtungssignal erzeugen, das
eine Ausrichtung zwischen dem Zielobjekt und dem
Fahrzeug bezüglich einer relativen Rotation insbe-
sondere um eine vertikale Achse des Fahrzeugs und/
oder eines relativen Lateralversatzes angibt. Hier-
zu können die Bildinformationen des Kamerasystems
ausgewertet werden und mithilfe eines vorbestimm-
ten Algorithmus aus den Bildinformationen Informa-
tionen bezüglich der Ausrichtung zwischen dem Ziel-
objekt und dem Fahrzeug erzeugt werden.

[0012] Es ist insbesondere möglich, ein Kamerasys-
tem mit zwei Kameraelementen zu verwenden, wo-
bei die Kameras in Richtung der Hauptsichtfeldrich-
tung bzw. der Längsrichtung des Fahrzeugs versetzt
an dem Fahrzeug angebracht sind. Insbesondere ist
ein Kameraelement an einem vorderen Abschnitt des
Fahrzeugs angebracht und ein anderes Kameraele-
ment an einem hinteren Abschnitt des Fahrzeugs an-
gebracht. Die von den Kameraelementen erzeugten
Informationen werden mit einem vorbestimmten Al-

gorithmus zusammengeführt, um ein Ausrichtungssi-
gnal zu erzeugen.

[0013] Bei dem System kann ein Niveauerfassungs-
system vorgesehen sein, das ein Niveausignal er-
zeugt. Das Niveausignal gibt einen Abstand eines
Referenzelements des Fahrzeugs bezogen auf einen
Untergrund an, an dem sich das Fahrzeug befindet.
Das Niveauerfassungssystem kann dabei ein laser-
basiertes Sensorsystem aufweisen. Das Referenz-
element des Fahrzeugs kann ein Rahmen oder ein
Abschnitt des Rahmens des Fahrzeugs sein. Ferner
kann das Referenzelement des Fahrzeugs Elemente
aufweisen, die zum Aufnehmen des Zielobjekts ver-
wendet werden, wie z.B. Einspurelemente.

[0014] Bei dem System kann das Erreichen der
Zwischenposition des Fahrzeugs im autonomen Be-
trieb des Fahrzeugs durch die Ausrichtungsbestim-
mungsmittel erfasst werden. Dabei erfassen die Aus-
richtungsbestimmungsmittel das Erreichen der Zwi-
schenposition des Fahrzeugs dann, wenn durch die
Ausrichtungsbestimmungsmittel eine Erfassung von
Elementen des Zielobjekts erfolgt. Bei den vorste-
hend diskutierten Alternativen für die Ausrichtungs-
bestimmungsmittel werden unter Anderem kamera-
basierte Systeme, laserbasierte Sensorsysteme und
Ähnliches genannt. Aufgrund der unterschiedlichen
Technologie der verwendbaren Systeme ergeben
sich Unterschiede hinsichtlich des Erfassungsbe-
reichs. Insbesondere kann für jedes der verwende-
ten Systeme eine technisch bedingte maximale Er-
fassungsentfernung vorgegeben sein. Die Zwischen-
position des Fahrzeugs ist somit als solche Positi-
on des Fahrzeugs relativ zum Zielobjekt definiert, bei
der zumindest eines der Erfassungssysteme der Aus-
richtungsbestimmungsmittel eine Erfassung durch ei-
ne Wechselwirkung mit Elementen des Zielobjekts
durchführen kann. Die Ausrichtungsbestimmungs-
mittel können dabei ein Signal erzeugen, das angibt,
dass die Zwischenposition erreicht ist. Das Erreichen
der Zwischenposition kann alternativ oder ergänzend
durch die Lagebestimmungsmittel bestimmt werden.

[0015] Bei dem System kann die Steuerungseinrich-
tung eingerichtet sein, um verfügbare Ausrichtungs-
informationen und/oder Lageinformationen miteinan-
der zu fusionieren und ein Gesamtausrichtungssignal
zu erzeugen. Dabei werden die Informationen von
den Erfassungseinrichtungen zusammengeführt und
in der Steuerungseinrichtung mithilfe eines vorbe-
stimmten Algorithmus bewertet. Aufgrund der abwei-
chenden Genauigkeit und/oder Zuverlässigkeit der
Ausgangssignale der Erfassungssysteme kann durch
die Fusionierung eine Korrektur und/oder Plausibi-
litätsprüfung durchgeführt werden. Mithilfe der Ge-
samtheit der Informationen kann somit ein zuverlässi-
ges und genaues Gesamtausrichtungssignal erzeugt
werden.
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[0016] Ein Fahrzeug zur Aufnahme eines als Wech-
selbrücke ausgestalteten Zielobjekts kann mit Ein-
spurelementen versehen sein, die zum Einspuren in
einen am austauschbaren Lastenträger vorgesehe-
nen Einspurtunnel eingerichtet sind. Ferner kann das
Fahrzeugs eine Steuerungseinrichtung aufweisen,
die zum Aufnehmen von Lageinformationen von den
Lagebestimmungsmitteln des Fahrzeugs und von
Ausrichtungsinformationen von den Ausrichtungsbe-
stimmungsmitteln des Fahrzeugs sowie zum autono-
men Betreiben des Fahrzeugs eingerichtet sein kann.
Das Fahrzeug kann ferner mit einem System mit ei-
nem oder mehreren der vorstehend beschriebenen
Merkmale ausgestattet sein.

[0017] Bei dem Fahrzeug können die Einspurele-
mente so vorgesehen sein, dass ein Einspuren in
den Einspurtunnel des austauschbaren Lastenträ-
gers durch einen Rückwärtsfahrt des Fahrzeugs un-
ter den austauschbaren Lastenträger erfolgen kann.
Dabei ist die Fahrt beim Einspuren im Wesentlichen
eine Geradeausfahrt. Das Fahrzeug kann ferner mit
einem System zum Einstellen eines Niveaus ausge-
stattet sein, mit dem der Abstand der Einspurelemen-
te in Relation zum Untergrund einstellbar ist. Insbe-
sondere kann hierzu ein Niveauregulierungssystem
am Fahrzeug vorgesehen sein.

[0018] Ein Verfahren zum autonomen Aufnehmen
eines Zielobjekts durch ein Fahrzeug weist die folgen-
den Schritte auf:

Bestimmen von Lageinformationen an einer
Ausgangsposition des Fahrzeugs; Ermitteln ei-
ner Trajektorie zum Anfahren einer Zwischen-
position, an der das Fahrzeug mit einer vorbe-
stimmten Ausrichtung an dem Zielobjekt posi-
tioniert ist, auf der Grundlage der bestimmten
Lageinformationen und Steuern eines autono-
men Betriebs des Fahrzeugs zum Bewegen des
Fahrzeugs an die Zwischenposition;

Bestimmen von Ausrichtungsinformationen,
nachdem das Fahrzeug die Zwischenposition er-
reicht hat;

Herbeiführen eines Aufnahmezustands des
Fahrzeugs auf der Grundlage der Ausrichtungs-
informationen;

Steuern eines autonomen Betriebs des Fahr-
zeugs zum Bewegen des Fahrzeugs von der
Zwischenposition zu der Aufnahmeposition, in
der das Zielobjekt von dem Fahrzeug aufgenom-
men werden kann.

[0019] Das Verfahren kann auf ein Fahrzeug ange-
wendet werden, das die Merkmale des vorstehend
beschriebenen Fahrzeugs aufweist. Insbesondere ist
das Verfahren anwendbar auf ein solches Fahrzeug,
das eines oder mehrere der Merkmale des vorste-
hend beschriebenen Systems aufweist. Insbesonde-

re wird das Verfahren zum Aufnehmen eines aus-
tauschbaren Lastenträgers als Zielobjekt durch ein
mit Einspurelementen versehenen Fahrzeugs ver-
wendet. Dabei sind die Einspurelemente zum Einspu-
ren in einen am austauschbaren Lastenträger vorge-
sehenen Einspurtunnel eingerichtet.

[0020] Bei dem Verfahren werden die Lageinforma-
tionen verwendet, um eine Trajektorie zum Anfahren
einer Zwischenposition zu ermitteln. Dabei wird die
Lage des Zielobjekts in Bezug auf das ortsfeste Ko-
ordinatensystem berücksichtigt. Die Zwischenpositi-
on kann dabei eine Position sein, bei der das Fahr-
zeug sich an das Zielobjekt angenähert hat. Für den
Fall, dass als Zielobjekt ein austauschbarer Lasten-
träger verwendet wird, ist die Zwischenposition eine
Position des Fahrzeugs, bei der die Längsachse des
Fahrzeugs ungefähr mit der Längsachse des aus-
tauschbaren Lastenträgers übereinstimmt. Der Ab-
stand zwischen dem Fahrzeug und dem austausch-
baren Lastenträger kann dabei variabel sein, solan-
ge bei Erreichen der Zwischenposition die Bestim-
mung der Ausrichtung des Fahrzeugs in Relation zu
dem austauschbaren Lastenträger durch die Ausrich-
tungsbestimmungsmittel erfolgen kann. Somit kann
beim Ermitteln der Trajektorie die Zwischenposition
geschätzt werden und das Erreichen der Zwischen-
position durch entsprechende Maßnahmen bestätigt
werden.

[0021] Bei dem Verfahren werden die Lageinfor-
mationen durch Bestimmen der Position und Aus-
richtung des Fahrzeugs in einem ortsfesten Koordi-
natensystem bestimmt und zum Steuern des auto-
nomen Betriebs des Fahrzeugs zum Bewegen des
Fahrzeugs an die Zwischenposition verwendet. Bei
dem Verfahren kann angenommen werden, dass
die Zwischenposition erreicht ist, wenn das Fahr-
zeug mit einer näherungsweisen Längsausrichtung
zum austauschbaren Lastenträger positioniert ist
und Ausrichtungsinformationen durch am Fahrzeug
vorgesehene Ausrichtungsbestimmungsmittel durch
Wechselwirkungen zwischen den Ausrichtungsbe-
stimmungsmitteln und Elementen des austausch-
baren Lastenträgers bestimmbar sind. Die Ausrich-
tungsbestimmungsmittel können somit ein entspre-
chendes Signal erzeugen und abgeben, so dass für
den weiteren Betrieb davon ausgegangen werden
kann, dass die Zwischenposition erreicht ist.

[0022] Bei dem Verfahren kann angenommen wer-
den, dass der Aufnahmezustand erreicht ist, wenn
die Einspurelemente des Fahrzeugs vollständig in
den Einspurtunnel des austauschbaren Lastenträ-
gers eingespurt sind. Dieser Zustand ist erreicht,
wenn das Fahrzeug durch die Rückwärtsfahrt unter
den austauschbaren Lastenträger gefahren ist und
der austauschbare Lastenträger in diesem Zustand
durch nachfolgendes Anheben der Einspurelemen-
te des Fahrzeugs aufgenommen werden kann. Das
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Aufnehmen bedeutet hierbei, dass der austausch-
bare Lastenträger, der beim Einspuren der Einspur-
elemente des Fahrzeugs in den Einspurtunnel des
austauschbaren Lastenträgers auf Stützelementen
abgestellt ist, so angehoben wird, dass die Stütz-
elemente vom Untergrund abgehoben werden und
der austauschbare Lastenträger vollständig von dem
Fahrzeug getragen wird.

[0023] Bei dem Verfahren können beim Bestimmen
der Ausrichtungsinformationen eine oder mehrere
der folgenden am Fahrzeug vorgesehenen Erfas-
sungseinrichtungen verwendet werden:

Eine laserbasierte Abstandserfassungseinrich-
tung zur Erfassung einer Längs- und/oder Quer-
ausrichtung des Fahrzeugs relativ zum aus-
tauschbaren Lastenträger,

ein Kamerasystem zur Erfassung von Bildinfor-
mationen zur Bestimmung von Ausrichtungsin-
formationen;

eine laserbasierte Niveauerfassungseinrichtung
zur Erfassung eines Abstands der Einspurele-
mente relativ zum Untergrund.

[0024] Als Erfassungseinrichtungen können ent-
sprechend diejenigen Systeme verwendet werden,
die bei der vorstehenden Beschreibung des Systems
genannt sind. Bei dem Verfahren können die Ausrich-
tungsinformationen durch Fusionieren von Signalen
der am Fahrzeug vorgesehenen Erfassungseinrich-
tungen ausgehend von der Zwischenposition beim
Einspuren der Einspurelemente in den Einspurtun-
nel bis zum Erreichen der Aufnahmeposition ermittelt
werden. Dabei können die Erfassungseinrichtungen
wie folgt zum Einsatz kommen:

Verwendung des Kamerasystems bei Rück-
wärtsfahrt des Fahrzeugs von der Zwischenpo-
sition zumindest bis zum Einspuren der Einspur-
elemente in den Einspurtunnel;

Verwendung der laserbasierten Abstandserfas-
sungseinrichtung zur Erfassung der Längsaus-
richtung des Fahrzeugs relativ zum austausch-
baren Lastenträger von der Zwischenposition bis
zur Aufnahmeposition;

Verwendung der laserbasierten Niveauerfas-
sungseinrichtung vor dem Einspuren der Ein-
spurelemente in den Einspurtunnel;

Verwendung der laserbasierten Abstandserfas-
sungseinrichtung zur Erfassung der Queraus-
richtung des Fahrzeugs relativ zum austausch-
baren Lastenträger während des Einspurens der
Einspurelemente in den Einspurtunnel. Bei dem
Verfahren können somit die einzelnen Erfas-
sungseinrichtungen dann zum Einsatz kommen,
wenn es technisch möglich und zweckdienlich
ist.

[0025] Bei dem Verfahren können ferner die durch
die Lagebestimmungsmittel bestimmte Lageinforma-
tionen für die Ermittlung der Ausrichtungsinforma-
tionen verwendet werden. Hierbei ist zu beachten,
dass die Lageinformationen die Lage des Fahrzeugs
in Relation zu einem festen Koordinatensystem be-
treffen, während die Ausrichtungsinformationen die
relative Ausrichtung zwischen Fahrzeug und aus-
tauschbarem Lastenträger betreffen. Aufgrund der
unterschiedlichen Charakteristik der Lageinformatio-
nen und der Ausrichtungsinformationen ergibt sich
durch diese Vorgehensweise eine äußerst genaue
Bestimmung der Ausrichtung zwischen dem Fahr-
zeug und dem austauschbaren Lastenträger. Dabei
kann berücksichtigt werden, dass die Lageinformatio-
nen in diesem Verfahren nur dann verwendet werden,
wenn eine ausreichende Genauigkeit beispielsweise
eines verwendeten GPS-basierten Systems vorliegt
wird.

[0026] Bei dem Verfahren kann beim Fusionieren
der Signale der am Fahrzeug vorgesehenen Erfas-
sungseinrichtungen eine Plausibilitätsprüfung der Si-
gnale der am Fahrzeug vorgesehenen Erfassungs-
einrichtungen und gegebenenfalls eine entsprechen-
de Korrektur der Signale bei der Ermittlung der Aus-
richtungsinformationen vorgenommen werden. Die
Fusionierung betrifft die Bewertung der verfügbaren
Signale mit einem vorbestimmten Algorithmus. Da
die verfügbaren Signale sich teilweise auf dieselbe
Größe beziehen, kann es zu redundanten Ergebnis-
sen kommen. Beispielsweise kann ein Abstandssi-
gnal sowohl von dem Kamerasystem als auch von
dem laserbasierten Sensorsystem erzeugt werden.
In diesem Fall können die Signale wechselseitig korri-
giert werden. Bei übermäßiger Abweichung eines Si-
gnals von mehreren redundanten Signalen kann mit-
hilfe der Plausibilitätsprüfung festgestellt werden, ob
dieses Signal übermäßig ungenau ist. Für die weitere
Vorgehensweise kann ein solches als ungenau ein-
gestuftes Signal unberücksichtigt bleiben.

[0027] Bei dem Verfahren können bei der Plausibi-
litätsprüfung der Signale die Lageinformationen ver-
wendet werden. Die Lageinformationen werden mit
den Lagebestimmungsmitteln erfasst, die die Lage
des Fahrzeugs in Relation zu dem ortfesten Koor-
dinatensystem bestimmen. Hierdurch kann verhin-
dert werden, dass eine Fehlerquelle, beispielsweise
eine Positionsabweichung eines Referenzelements
an dem austauschbaren Lastenträger, Auswirkungen
auf mehrere redundante Signale hat und auch durch
die Plausibilitätsprüfung die Abweichung unerkannt
bleibt.
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Figurenliste

Fig. 1 zeigt ein Fahrzeug und eine Wechselbrü-
cke, auf Ausführungsformen der Erfindung an-
wendbar sind;

Fig. 2 zeigt in einer schematischen Draufsicht
eine Anordnung von Sensoren an einem Fahr-
zeug, auf das Ausführungsformen der Erfindung
anwendbar ist;

Fig. 3 zeigt einen unteren Bereich einer Wech-
selbrücke, die von dem Fahrzeug aufgenommen
werden kann;

Fig. 4 zeigt in einer schematischen Darstel-
lung verschiedene Relativpositionen eines Fahr-
zeugs zur Wechselbrücke zum Erläutern des Er-
findungskonzepts;

Fig. 5 zeigt in einer schematischen Darstellung
die Anordnung von Sensoren an einem Fahr-
zeug gemäß einer weiteren Ausführungsform;

Fig. 6 zeigt das Fahrzeug und die Wechselbrü-
cke in einer schematischen Ansicht von hinten
gemäß der in Fig. 5 gezeigten Ausführungsform;

Fig. 7 zeigt ein schematisches Ablaufdiagramm
zum Erläutern des Verfahrens gemäß einer Aus-
führungsform der Erfindung;

Beschreibung der Ausführungsformen

[0028] Im Folgenden werden Ausführungsformen
der vorliegenden Erfindung unter Bezugnahme auf
die Zeichnungen beschrieben.

[0029] Fig. 1 zeigt ein Fahrzeug 1, das zur Aufnah-
me eines Zielobjekts geeignet ist. Ferner zeigt Fig. 1
eine Wechselbrücke 2, die als austauschbarer Las-
tenträger ausgeführt ist und in der vorliegenden Be-
schreibung als Zielobjekt definiert ist. Die in Fig. 1
gezeigte Wechselbrücke 2 kann von dem Fahrzeug
1 aufgenommen werden. Die Wechselbrücke 2 ist
zur Aufnahme von Ladung ausgestaltet. Hierzu ist
auf der Wechselbrücke 2 ein optionaler Koffer 10 zur
Aufnahme der Ladung vorgesehen. Das Fahrzeug 1
weist ein Führerhaus am vorderen Abschnitt und ei-
nen Rahmen 8 am hinteren Abschnitt auf. In der Dar-
stellung ist das Fahrzeug 1 mit einer Vorderachse
und zwei Hinterachsen dargestellt, jedoch sind ver-
schiedene Anordnungen mit mehr oder weniger Ach-
sen denkbar.

[0030] In Längsrichtung hinter dem Fahrzeug 1 ist in
der Darstellung von Fig. 1 die Wechselbrücke 2 auf
Stützelementen 9 abgestellt. In der in Fig. 1 gezeig-
ten Konfiguration wird das Fahrzeug 1 zum Aufneh-
men der Wechselbrücke 2 vorbereitet. Das Aufneh-
men der Wechselbrücke 2 wird nach Einfahren des
Fahrzeugs 1 unter die Wechselbrücke 2 durch Anhe-
ben des Fahrzeugs 1 durchgeführt. Der Vorgang zum

Aufnehmen der Wechselbrücke wird weiter unten dis-
kutiert.

[0031] In Fig. 2 ist in einer schematischen Draufsicht
die Anordnung von Einspurelementen 6a, 6b, 6c, 6d
an dem Rahmen 8 des Fahrzeugs 1 dargestellt. Ins-
besondere sind an einem hinteren Abschnitt des Rah-
mens 8 des Fahrzeugs 1 Einspurelemente 6a, 6b an-
gebracht, die in Querrichtung des Fahrzeugs 1 von-
einander beabstandet sind. Am vorderen Bereich des
Rahmens 8 des Fahrzeugs 1 sind Einspurelemen-
te 6c, 6d gezeigt, die ebenfalls in Querrichtung des
Fahrzeugs 1 beabstandet sind. Die Einspurelemen-
te 6a, 6b, die am hinteren Bereich des Rahmens 8
montiert sind, bilden ein erstes Paar Führungsele-
mente. Die Einspurelemente 6c, 6d die am vorderen
Bereich des Rahmens 8 angebracht sind, bilden ein
zweites Paar Einspurelemente. Das erste Paar Ein-
spurelemente 6a, 6b ist in Längsrichtung von dem
zweiten Paar Einspurelemente 6c, 6d beabstandet.
Im vorliegenden Ausführungsbeispiel sind somit vier
Einspurelemente 6a, 6b, 6c, 6d an dem Rahmen 8
vorgesehen, die jeweils an vier Ecken eines gedach-
ten Rechtecks montiert sind.

[0032] In Fig. 3 ist die Ausgestaltung der Wechsel-
brücke 2 dargestellt. Insbesondere ist in der Ansicht
von Fig. 3 der Bereich der unteren Fläche der Wech-
selbrücke 2 erkennbar. Die Wechselbrücke 2 weist
in der vorliegenden Ausführungsform den optionalen
Koffer 10 auf, der zur Aufnahme von Ladung vorge-
sehen ist. An der unteren Fläche der Wechselbrü-
cke 2 ist ein Einspurtunnel 7 vorgesehen. Der Ein-
spurtunnel 7 wird nach oben durch die untere Flä-
che der Wechselbrücke 2 begrenzt. Nach links und
nach rechts wird der Einspurtunnel 7 durch ein rech-
tes Führungselement 7a und ein linkes Führungs-
element 7b gebildet. Das rechte Führungselement
7a und das linke Führungselement 7b sind jeweils
als Führungsschienen ausgestaltet sein, die durch-
gehend an der Unterseite der Wechselbrücke 2 vor-
gesehen sind. Der Abstand zwischen der linken Füh-
rungsschiene 7a und der rechten Führungsschiene
7b ist dabei so eingerichtet, dass die Einspurelemen-
te 6a, 6b, 6c, 6d in den so gebildeten Einspurtunnel
7 einspuren können.

[0033] Die Wechselbrücke weist ferner Stützele-
mente 9 auf, wobei in der vorliegenden Ausführungs-
form vier Stützelemente 9vorgesehen sind. Die Stüt-
zelemente 9 stützen die Wechselbrücke am Unter-
grund ab, sodass die Wechselbrücke 2 mit einem vor-
bestimmten Abstand zum Untergrund gehalten wird.
Die Stützelemente 9 sind im in Fig. 3 gezeigten Zu-
stand verriegelt und können nach Aufnehmen der
Wechselbrücke 2 durch das Fahrzeug 1, insbeson-
dere nach dem Abheben der Wechselbrücke 2 vom
Untergrund eingeklappt und in der eingeklappten Po-
sition verriegelt werden.
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[0034] Das in Fig. 2 gezeigte Fahrzeug 1 weist fer-
ner eine Anzahl von Sensoren und Messeinrichtun-
gen auf. Die Sensoren und Messeinrichtungen, die an
dem Fahrzeug 1 der vorliegenden Ausführungsform
montiert sind, werden im Folgenden beschrieben.

[0035] An einem vorderen Bereich des Rahmens 8
ist eine Abstandserfassungseinrichtung 4a vorgese-
hen. Die Abstandserfassungseinrichtung 4a weist ein
laserbasiertes Sensorsystem auf. Die Abstandserfas-
sungseinrichtung 4a richtet einen Laserstrahl bezüg-
lich der Fahrtrichtung des Fahrzeugs nach hinten.
Der von der Abstandserfassungseinrichtung 4a nach
hinten gerichtete Laserstrahl kann auf ein Element
der Wechselbrücke 2 treffen. Das Element, auf das
der nach hinten gerichtete Laserstrahl treffen kann,
ist in der vorliegenden Ausführungsform ein Quer-
träger der Wechselbrücke 2 am vorderen Bereich
der Wechselbrücke 2. Die Abstandserfassungsein-
richtung 4a weist eine Messeinrichtung auf, mit der
über bekannte Verfahren der Abstand zwischen der
Abstandserfassungseinrichtung 4a und dem Element
der Wechselbrücke 2, auf das der Laserstrahl trifft,
bestimmt werden kann. Somit kann die Abstandser-
fassungseinrichtung 4a die relative Position zwischen
Fahrzeug 1 und Wechselbrücke 2 in Längsrichtung
bestimmen.

[0036] Die Abstandserfassungseinrichtung 4a gibt
ein entsprechendes Signal zur weiteren Verarbeitung
ab.

[0037] An dem in Fig. 2 gezeigten Fahrzeug ist fer-
ner ein Kamerasystem vorgesehen, das zwei bezüg-
lich der Fahrtrichtung des Fahrzeugs nach hinten
ausgerichtete Kameras 4c, 4d umfasst. Dabei ist eine
vordere Kamera 4c am vorderen Abschnitt des Rah-
mens 8 angeordnet, wohingegen eine hintere Kame-
ra 4d am hinteren Abschnitt des Rahmens 8 ange-
ordnet ist. Beide Kameras sind so eingerichtet, dass
sie einen im entsprechenden Sichtfeld befindlichen
Bereich erfassen und die erfassten Informationen zur
Verarbeitung weitergeben. Insbesondere werden die
von den Kameras 4c, 4d erfassten Informationen in
der vorliegenden Ausführungsform in ein Signal um-
gesetzt, das auf die Ausrichtung der hinter dem Fahr-
zeug 1 befindlichen Wechselbrücke 2 schließen lässt.

[0038] An dem in Fig. 2 gezeigten Fahrzeug ist
in der vorliegenden Ausführungsform als Lagebe-
stimmungsmittel 3 ein GPS-gestütztes Positionser-
fassungssystem 3a vorgesehen. Das GPS-gestütz-
te Positionserfassungssystem 3a ist eingerichtet, um
die Position und Ausrichtung des Fahrzeugs 1 in Be-
zug auf ein ortfestes Koordinatensystem zu bestim-
men. Das GPS-basierte Positionsbestimmungssys-
tem 3a gibt entsprechende Signale zur weiteren Ver-
arbeitung ab.

[0039] An dem Fahrzeug in Fig. 2 ist ferner eine
Niveauerfassungseinrichtung 4e vorgesehen. In der
vorliegenden Ausführungsform weist die Niveauer-
fassungseinrichtung 4e einen laserbasierter Sensor
auf, der bezogen auf eine Referenzposition am Rah-
men 8 einen Abstand zum Untergrund erfasst, auf
dem sich das Fahrzeug befindet. Die Niveauerfas-
sungseinrichtung 4e gibt ein entsprechendes Signal
zur Weiterverarbeitung ab.

[0040] Das in Fig. 2 gezeigte Fahrzeug weist ferner
ein laserbasiertes Einspursensorsystem 4b auf, das
zur lasergestützten Erfassung der Ausrichtung des
Fahrzeugs 1 relativ zu der Wechselbrücke 2 einge-
richtet ist. Das laserbasierte Einspursensorsystem 4b
weist hierzu vier laserbasierte Sensoren 4b1, 4b2,
4b3, 4b4 auf, die jeweils paarweise an dem Rah-
men 8 des Fahrzeugs 1 angeordnet sind. Dabei ist
ein erstes Paar laserbasierter Sensoren 4b1, 4b2 an
dem hinteren Abschnitt des Fahrzeugs 8 angeordnet.
Insbesondere ist das erste Paar laserbasierte Sen-
soren 4b1, 4b2 hinter dem ersten Paar Einspurele-
mente 6a, 6b vorgesehen. Ferner weist das laser-
basierte Einspursensorsystem 4b ein zweites Paar
laserbasierte Sensoren 4b3, 4b4, die bezogen auf
die Längsrichtung im mittleren Bereich des Rahmens
8 des Fahrzeugs 1 angeordnet sind. Insbesondere
ist das zweite Paar laserbasierte Sensoren 4b3, 4b4
zwischen dem ersten Paar Einspurelemente 6a, 6b
und dem zweiten Paar Einspurelemente 6c, 6d ange-
ordnet. Die laserbasierten Sensoren 4b1, 4b2, 4b3,
4b4 sind eingerichtet, um die Ausrichtung und Posi-
tion der Wechselbrücke 2 relativ zum Fahrzeug 1 zu
erfassen.

[0041] Das laserbasierte Einspursensorsystem 4b
ist in Fig. 5 und Fig. 6 näher dargestellt. Wie in Fig. 5
ersichtlich ist, werden Laserstrahlen der laserbasier-
ten Sensoren 4b1, 4b2, die am hinteren Abschnitt
des Rahmens 8 angeordnet sind, so ausgerichtet,
dass diese auf Elemente der Wechselbrücke 2 tref-
fen. Die Laserstrahlen der laserbasierten Sensoren
4b1, 4b2 sind dabei so ausgerichtet, dass sie sich
kreuzen. Fig. 6 zeigt hierzu in einem Querschnitt die
relativen Ausrichtungen der laserbasierten Sensoren
4b1, 4b2 in Bezug auf das rechte Führungselement
7a und das linke Führungselement 7b des Einspur-
tunnels 7.

[0042] Durch die Erfassung der Abstände zwischen
dem laserbasierten Sensor 4b1 an der rechten Seite
des Fahrzeugs und einem Element der Wechselbrü-
cke 2 an der linken Seite beziehungsweise zwischen
dem laserbasierten Sensor 4b2 an der linken Seite
des Fahrzeugs 1 und einem Element der Wechsel-
brücke 2 an der rechten Seite können bereits vor dem
Einspuren des ersten Paars Einspurelemente 6a, 6b
die Ausrichtung des Fahrzeugs 1 relativ zur Wechsel-
brücke 2 erfasst werden. Nach weiterem Einfahren
des Fahrzeugs 1 unter die Wechselbrücke 2 können
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die laserbasierten Sensoren 4b3, 4b4, die am mittle-
ren Bereich des Rahmens 8 angeordnet sind, den Ab-
stand zu Elementen der Wechselbrücke 2, insbeson-
dere zu der linken Führungsschiene 7b und der rech-
ten Führungsschiene 7a erfassen. Auch durch diese
Erfassung kann die Ausrichtung zwischen dem Fahr-
zeug 1 und der Wechselbrücke 2 durchgeführt wer-
den. Durch die Kombination der Messergebnisse von
den vier in der vorliegenden Ausführungsform vor-
gesehenen laserbasierten Sensoren 4b1, 4b2, 4b3,
4b4 während des Einfahrens des Fahrzeugs 1 un-
ter die Wechselbrücke 2 können ein Lateralversatz
des Fahrzeugs 1 relativ zur Wechselbrücke 2 sowie
ein Winkelversatz des Fahrzeugs 1 relativ zur Wech-
selbrücke 2 erfasst werden. Entsprechende Signa-
le werden von dem laserbasierten Einspursensorsys-
tem 4b zur weiteren Verarbeitung erzeugt.

[0043] In Fig. 4 ist schematisch der Ablauf zum Ein-
spuren und Aufnehmen der Wechselbrücke 2 durch
das Fahrzeug 1 dargestellt. In Fig. 4 befindet sich
in der mit A bezeichneten Ansicht das Fahrzeug 1
in Längsausrichtung vor der Wechselbrücke 2. Da-
bei ist das Fahrzeug 1 in Längsrichtung noch von der
Wechselbrücke 2 beabstandet. Diese Position kann
als Zwischenposition definiert werden, worauf im Fol-
genden eingegangen wird.

[0044] In der mit B bezeichneten Ansicht ist das
Fahrzeug 1 bereits mit seinem hinteren Abschnitt un-
ter die Wechselbrücke 2 gefahren. Dabei ist das ers-
te Paar Einspurelemente 6a, 6b bereits in den Ein-
spurtunnel 7 zwischen das rechte Führungselement
7a und das linke Führungselement 7b eingespurt.

[0045] In der mit C bezeichneten Ansicht ist das
Fahrzeug 1 vollständig unter die Wechselbrücke 2
gefahren. Dabei sind sowohl das erste Paar Einspur-
elemente 6a, 6b als auch das zweite Paar Einspur-
elemente 6c, 6d in den Einspurtunnel zwischen das
rechte Führungselement 7a und das linke Führungs-
element 7b eingespurt. In dieser Situation befindet
sich das Fahrzeug 1 in einer Aufnahmeposition, die
weiter unten diskutiert wird.

[0046] Somit werden von den Lagebestimmungsmit-
teln 3 Informationen hinsichtlich der Position und Aus-
richtung des Fahrzeugs 1 in Bezug auf ein ortsfestes
Koordinatensystem erzeugt und bereitgestellt. Ferner
werden durch die Ausrichtungsbestimmungsmittel 4
Informationen zur Ausrichtung des Fahrzeugs 1 in
Relation zur Wechselbrücke 2 bereitgestellt, sobald
die Erfassung durch die entsprechenden Erfassungs-
mittel möglich ist. Die Ausrichtungsbestimmungsmit-
tel 4 weisen in der vorliegenden Ausführungsform die
Abstandserfassungseinrichtung 4a, das laserbasier-
te Einspursensorsystem 4b mit den laserbasierten
Sensoren 4b1, 4b2, 4b3, 4b4, das Kamerasystem
4c, 4d mit der vorderen Kamera 4c und der hinteren
Kamera 4d und die Niveauerfassungseinrichtung 4e

auf. Die somit in den Ausrichtungsbestimmungsmit-
teln 4 zusammengefassten Erfassungsmittel erzeu-
gen Signale, die zur weiteren Verarbeitung verfügbar
gemacht werden.

[0047] Das Fahrzeug der vorliegenden Ausfüh-
rungsform ist mit einer Steuerungseinrichtung 5 aus-
gestattet, die unter anderem zum Ausführen eines
autonomen Betriebs des Fahrzeugs 1 eingerichtet
ist. Hierzu weist die Steuerungseinrichtung 5 entspre-
chende Mittel auf, die zum Aufnehmen von Sensor-
signalen, zum Abgeben von Steuersignalen und der-
gleichen vorgesehen sind. Ferner weist die Steue-
rungseinrichtung eine Verarbeitungseinheit auf, in
der ein vorbestimmtes Programm ausgeführt wer-
den kann. Die Steuerungseinrichtung 5 nimmt ins-
besondere die Lageinformationen von den Lagebe-
stimmungsmitteln 3 und die Ausrichtungsinformatio-
nen von den Ausrichtungsbestimmungsmitteln 4 auf.
Ferner werden der Steuerungseinrichtung 5 weitere
Signale zugeführt, die für den autonomen Betrieb er-
forderlich sind.

[0048] Die Steuerungseinrichtung 5 ist ferner dazu
eingerichtet, über Steuerausgänge Aktuatoren anzu-
steuern, wie zum Beispiel einen Aktuator zum Ver-
stellen eines Lenkwinkels von lenkbaren Rädern, ei-
nen Aktuator zum Betätigen eines Antriebs mit einem
vorbestimmten Betriebszustand, einen Aktuator zum
Betätigen einer Bremseinrichtung sowie einen Aktua-
tor zum Betätigen eines Niveauregulierungssystems
des Fahrzeugs 1.

[0049] Im Folgenden wird das Verfahren zum auto-
nomen Aufnehmen des Zielobjekts durch das Fahr-
zeug gemäß einer Ausführungsform erläutert. In der
vorliegenden Ausführungsform wird das Verfahren
zum Aufnehmen der Wechselbrücke 2 durch das
Fahrzeug durchgeführt. Dabei wird von dem Aufbau
und den Funktionen des Fahrzeugs 1 und der Wech-
selbrücke 2 gemäß der vorstehenden Beschreibung
ausgegangen.

[0050] In einer Ausgangssituation befindet sich das
Fahrzeug 1 an einer Ausgangsposition. Ferner befin-
det sich die aufzunehmende Wechselbrücke 2 an ei-
ner Aufnahmeposition. Sowohl Ausgangsposition als
auch Aufnahmeposition sind dabei durch Informatio-
nen definiert, die die Position und Ausrichtung des
Fahrzeugs 1 beziehungsweise der Wechselbrücke 2
umfassen.

[0051] Während die Aufnahmeposition der Wech-
selbrücke 2 durch einen vorhergehenden Abstellvor-
gang der Wechselbrücke 2 bekannt sein kann, wird
die Ausgangsposition des Fahrzeugs 1 durch das
GPS-basierte Positionsbestimmungssystem 3a be-
stimmt und verfügbar gemacht.
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[0052] Ausgehend von dieser Situation und dem Be-
darf, die Wechselbrücke 2 durch das Fahrzeug 1
durch einen autonomen Betrieb aufzunehmen, wird
das in Fig. 7 schematisch dargestellte Ablaufdia-
gramm bei START gestartet.

[0053] Nach Durchführung von initialen Prozessen
wird in dem Schritt S1 die Lageinformation an der
Ausgangsposition des Fahrzeugs 1 bestimmt. Hier-
zu wird, wie vorstehend beschrieben ist, in der vor-
liegenden Ausführungsform das GPS-basierte Posi-
tionsbestimmungssystem 3a eingesetzt.

[0054] In Schritt S2 wird eine Trajektorie T ermittelt.
Die Trajektorie T wird zum Anfahren einer Zwischen-
position ermittelt. Dabei ist die Zwischenposition so
definiert, dass das Fahrzeug 1 an dieser Position mit
einer vorbestimmten Ausrichtung an der Wechselbrü-
cke 2 positioniert ist. Die Zwischenposition befindet
sich dabei gemäß der vorliegenden Ausführungsform
in der Nähe der Wechselbrücke 2 an der Aufnahme-
position, wobei das Fahrzeug 1 und die Wechselbrü-
cke 2 in der Zwischenposition bereits näherungswei-
se in Längsrichtung ausgerichtet sind.

[0055] Auf der Grundlage der ermittelten Trajektorie
T wird in der vorliegenden Ausführungsform unter Be-
rücksichtigung der Lageinformationen das Fahrzeug
1 durch den autonomen Betrieb von der Ausgangspo-
sition zu der Zwischenposition gefahren. Dabei wird
in der vorliegenden Ausführungsform die kontinuier-
lich verfügbare Lageinformation durch das GPS-ba-
sierte Positionsbestimmungssystem für den autono-
men Betrieb des Fahrzeugs 1 verwendet.

[0056] In Schritt S3 werden Ausrichtungsinformatio-
nen bestimmt, nachdem das Fahrzeug 1 die Zwi-
schenposition erreicht hat. In der vorliegenden Aus-
führungsform können Ausrichtungsinformationen von
einer oder mehreren der Erfassungseinrichtungen er-
zeugt werden, die die Ausrichtungsbestimmungsmit-
tel 4 aufweisen. Sobald beispielsweise die hintere
Kamera 4d den vorderen Abschnitt der Wechselbrü-
cke 2 erfasst und Informationen zur Ausrichtung zwi-
schen Fahrzeug 1 und der Wechselbrücke 2 erzeu-
gen kann, kann bestimmt werden, dass das Fahr-
zeug 1 die Zwischenposition erreicht hat. In dieser Si-
tuation werden alle Erfassungselemente der Ausrich-
tungsbestimmungsmittel 4 verwendet, um Ausrich-
tungsinformationen kontinuierlich zu erzeugen.

[0057] In Schritt S4 wird ein Aufnahmezustand des
Fahrzeugs 1 auf der Grundlage der Ausrichtungsin-
formationen herbeigeführt. In der vorliegenden Aus-
führungsform wird auf der Grundlage des Signals der
Niveauerfassungseinrichtung 4e und unter Verwen-
dung des am Fahrzeug 1 vorgesehenen Niveauregu-
lierungssystems das Niveau des Rahmens 8 und ins-
besondere der Einspurelemente 6a, 6b, 6c, 6d rela-
tiv zum Untergrund so eingestellt, dass die Einspur-

elemente 6a, 6b, 6c, 6d in den Einspurtunnel 7 der
Wechselbrücke 2 einspuren können. Das Vorliegen
des Aufnahmezustandes wird durch das Kamerasys-
tem 4c, 4d bestätigt. Außerdem wird in der vorliegen-
den Ausführungsform auch auf im Voraus erstellte In-
formationen bezüglich der Geometrie der Wechsel-
brücke 2 und des Fahrzeugs 1 zurückgegriffen.

[0058] Bei Schritt S5 wird der autonome Betrieb des
Fahrzeugs 1 zum Bewegen des Fahrzeugs 1 von der
Zwischenposition zu der Aufnahmeposition durchge-
führt. In der Aufnahmeposition kann die Wechselbrü-
cke 2 von dem Fahrzeug 1 aufgenommen werden.
Insbesondere ist das Fahrzeug 1 in der Aufnahmepo-
sition vollständig unter die Wechselbrücke 2 gefahren
und sind alle Einspurelemente 6a, 6b, 6c, 6d in den
Einspurtunnel 7 eingespurt. In dieser Situation ist das
in Fig. 7 dargestellte Verfahren prinzipiell beendet.

[0059] In der vorliegenden Ausführungsform wird
durch Anheben des Fahrzeugs mithilfe des Niveau-
regulierungssystems nach Erreichen der Aufnahme-
position die Wechselbrücke 2 durch den Rahmen an-
gehoben, so dass die Stützelemente 9 von dem Un-
tergrund abheben. Die Stützelemente 9 werden nun
hochgeklappt und können an dieser Position verrie-
gelt werden. Dieser Vorgang kann in der vorliegen-
den Ausführungsform ebenfalls automatisiert mit ent-
sprechenden Betätigungsmitteln vorgenommen wer-
den. In dieser Situation ist das Fahrzeug 1 mit der
Wechselbrücke 2 abfahrbereit und kann autonom
oder fahrergestützt zu einem vorbestimmten Zielort
gefahren werden.

[0060] In der vorliegenden Ausführungsform wer-
den die von den Erfassungselementen der Ausrich-
tungsmittel 4 bereitgestellten Signale fusioniert aus-
gewertet. Dabei wird beim Anfahren des Fahrzeugs
1 zu der Zwischenposition zuerst das Kamerasys-
tem 4c, 4d verwendet, um die Ausrichtung zwischen
Fahrzeug 1 und Wechselbrücke 2 zu bestimmen.
Nach weitergehender Rückwärtsfahrt und während
der Erfassung der Ausrichtung zwischen Fahrzeug
1 und Wechselbrücke 2 durch das Kamerasystem
4c, 4d wird die Abstandserfassungseinrichtung 4a
eingesetzt, um den Abstand zwischen Fahrzeug 1
und Wechselbrücke 2 genau zu bestimmen. Darauf
wird noch vor Beginn des Einspurens der Einspurele-
mente 6a, 6b, 6c, 6d in den Einspurtunnel 7 durch
die Niveauerfassungseinrichtung 4e der Abstand des
Fahrzeugrahmens 8 in Relation zum Untergrund be-
stimmt. Nach fortgesetzter Rückwärtsfahrt des Fahr-
zeugs 1 in Richtung auf die Wechselbrücke 2 erfas-
sen die laserbasierten Sensoren 4b1, 4b2, die am
hinteren Ende des Rahmens 8 montiert sind, die Füh-
rungselemente 7a, 7b der Wechselbrücke 2. Nach
weitergehender Rückwärtsfahrt erfassen die laserba-
sierten Sensoren 4b3, 4b4, die im mittleren Bereich
des Rahmens 8 angeordnet sind, die Führungsele-
mente 7a, 7b des Einspurtunnels 7.
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[0061] Somit werden in einer logischen Abfolge die
Erfassungselemente der Ausrichtungsbestimmungs-
mittel 4 in Abhängigkeit von dem Einfahrzustand des
Fahrzeugs 1 unter die Wechselbrücke 2 eingesetzt,
um das Einspuren durch den autonomen Betrieb des
Fahrzeugs 1 zu regeln.

[0062] In der vorliegenden Ausführungsform wird als
Lagebestimmungsmittel das GPS-basierte Positions-
bestimmungssystem 3a verwendet. In einer abge-
wandelten Ausführungsform sind an dem Fahrzeug
1 alternativ oder zusätzlich Sensoren eines Leitsys-
tems 3b vorgesehen, die in der Fahrbahn eingelasse-
ne Elemente, wie beispielsweise RFID-Elemente er-
fassen können, deren Position bekannt ist. Auf diese
Weise kann das Fahrzeug 1 zwischen der Ausgangs-
position und der Zwischenposition entsprechend au-
tonom gesteuert werden.

Bezugszeichenliste

1 Fahrzeug

2 Zielobjekt (Wechsel-
brücke)

3 Lagebestimmungs-
mittel

3b Positionsbestim-
mungssystem

3c Leitsystem

4 Ausrichtungsbestim-
mungsmittel

4a Abstandserfas-
sungseinrichtung

4b Einspursensorsys-
tem

4b1, 4b2, 4b3, 4b4 Laserbasierte Sen-
soren

4c, 4d Kamerasystem

4e Niveauerfassungs-
einrichtung

5 Steuerungseinrich-
tung

6a, 6b, 6c, 6d Einspurelement

7 Einspurtunnel

7a, 7b Führungselement

8 Rahmen

9 Stützelement

10 Koffer

T Trajektorie

S1 Bestimmen von La-
geinformationen

S2 Ermitteln einer Tra-
jektorie

S3 Bestimmen von Aus-
richtungsinformatio-
nen

S4 Herbeiführen eines
Aufnahmezustands

S5 Steuern eines auto-
nomen Betriebs
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Patentansprüche

1.  System zum autonomen Aufnehmen eines Ziel-
objekts (2) durch ein Fahrzeug (1), wobei das System
Lagebestimmungsmittel (3), die zur Bestimmung der
Lage des Fahrzeugs (1) bezogen auf ein ortsfestes
Koordinatensystem eingerichtet sind, und Ausrich-
tungsbestimmungsmittel (4) aufweist, die zur Bestim-
mung einer Ausrichtung des Fahrzeugs (1) in Relati-
on zu dem Zielobjekt (2) eingerichtet sind, ferner mit
einer Steuerungseinrichtung (5), die zum Aufnehmen
von Lageinformationen von den Lagebestimmungs-
mitteln (3) und von Ausrichtungsinformationen von
den Ausrichtungsbestimmungsmitteln (4) sowie zum
autonomen Betreiben des Fahrzeugs (1) eingerichtet
ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuerungs-
einrichtung (5) den autonomen Betrieb des Fahr-
zeugs (1) auf Basis der Lagebestimmungsinformatio-
nen in einem Abschnitt zwischen einer Ausgangpo-
sition und einer Zwischenposition des Fahrzeugs (1)
und ergänzend oder alternativ auf Basis der Ausrich-
tungsinformationen in einem Abschnitt zwischen der
Zwischenposition und einer Aufnahmeposition steu-
ert.

2.    System nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Lagebestimmungsmittel (3) ein
GPS-basiertes Positionsbestimmungssystem (3a)
aufweisen.

3.    System nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Lagebestimmungsmittel (3) ein
Sensorsystem (3b) zum Erfassen von im Bereich des
Fahrwegs vorgesehenen Referenzelementen (3c)
aufweisen.

4.    System nach einem der Ansprüche 1-3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Ausrichtungsbe-
stimmungsmittel (4) ein laserbasiertes Sensorsystem
aufweisen, das am Fahrzeug (1) montierbar ist und
zum Erfassen der Ausrichtung des Fahrzeugs (1) re-
lativ zum Zielobjekt (2) eingerichtet ist.

5.    System nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das laserbasierte Sensorsystem ein
Einspursensorsystem (4b) aufweist, das mit Elemen-
ten des Zielobjekts (2) interagiert und ein Abstands-
signal erzeugt, das den Abstand des Zielobjekts (2)
und des Fahrzeugs (1) in Längsrichtung angibt.

6.  System nach Anspruch 4 oder 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das laserbasierte Sensorsystem
eine Abstandserfassungseinrichtung (4a) aufweist,
das mit mehreren Elementen des Zielobjekts (2) in-
teragiert und ein Ausrichtungssignal erzeugt, das ei-
ne Ausrichtung zwischen dem Zielobjekt (2) und dem
Fahrzeug (1) bezüglich einer relativen Rotation und/
oder eines relativen Lateralversatzes angibt.

7.    System nach einem der Ansprüche 1-6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Ausrichtungsbe-
stimmungsmittel (4) ein Kamerasystem (4c, 4d) auf-
weisen, das bezüglich der Fahrtrichtung des Fahr-
zeugs (1) nach hinten gerichtet ist und durch bild-
gebende Abtastung des Sichtfeldes ein Abstandssi-
gnal erzeugt, das den Abstand des Zielobjekts (2)
und des Fahrzeugs (1) in Längsrichtung angibt, und
ein Ausrichtungssignal erzeugt, das eine Ausrichtung
zwischen dem Zielobjekt (2) und dem Fahrzeug (1)
bezüglich einer relativen Rotation und/oder eines re-
lativen Lateralversatzes angibt.

8.    System nach einem der Ansprüche 1-6, da-
durch gekennzeichnet, dass das System ein Ni-
veauerfassungseinrichtung (4e) aufweist, das ein Ni-
veausignal erzeugt, das einen Abstand eines Refe-
renzelements des Fahrzeugs (1) relativ zum Unter-
grund, an dem sich das Fahrzeug (1) befindet, angibt.

9.    System nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Errei-
chen der Zwischenposition des Fahrzeugs (1) beim
autonomen Betrieb des Fahrzeugs (1) durch die
Ausrichtungsbestimmungsmittel (4) erfasst wird, wo-
bei die Ausrichtungsbestimmungsmittel (4) das Errei-
chen der Zwischenposition des Fahrzeugs (1) dann
erfassen, wenn durch die Ausrichtungsbestimmungs-
mittel (4) eine Erfassung von Elementen des Zielob-
jekts (2) erfolgt.

10.  System nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Steue-
rungseinrichtung (5) eingerichtet ist, um verfügbare
Ausrichtungsinformationen und/oder Lageinformatio-
nen miteinander zu fusionieren und ein Gesamtaus-
richtungssignal zu erzeugen.

11.   Fahrzeug (1) zur Aufnahme eines als Wech-
selbrücke ausgestalteten Zielobjekts (2), wobei das
Fahrzeug (1) mit Einspurelementen (6a, 6b, 6c, 6d)
versehenen ist, die zum Einspuren in einen an der
Wechselbrücke (2) vorgesehenen Einspurtunnel (7)
eingerichtet sind, ferner mit einer Steuerungseinrich-
tung (5), die zum Aufnehmen von Lageinformationen
von den Lagebestimmungsmitteln (3) des Fahrzeugs
(1) und von Ausrichtungsinformationen von den Aus-
richtungsbestimmungsmitteln (4) des Fahrzeugs (1)
sowie zum autonomen Betreiben des Fahrzeugs (1)
eingerichtet ist, ferner mit einem System nach einem
der vorhergehenden Ansprüche.

12.  Verfahren zum autonomen Aufnehmen eines
Zielobjekts (2) durch ein Fahrzeug (1) nach Anspruch
11, wobei das Verfahren die folgenden Schritte auf-
weist:
(S1) Bestimmen von Lageinformationen an einer
Ausgangsposition des Fahrzeugs (1);
(S2) Ermitteln einer Trajektorie (T) zum Anfahren ei-
ner Zwischenposition, an der das Fahrzeug (1) mit
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einer vorbestimmten Ausrichtung an dem Zielobjekt
(2) positioniert ist, auf der Grundlage der bestimm-
ten Lageinformationen und Steuern eines autonomen
Betriebs des Fahrzeugs (1) zum Bewegen des Fahr-
zeugs (1) an die Zwischenposition;
(S3) Bestimmen von Ausrichtungsinformationen,
nachdem das Fahrzeug (1) die Zwischenposition er-
reicht hat;
(S4) Herbeiführen eines Aufnahmezustands des
Fahrzeugs (1) auf der Grundlage der Ausrichtungsin-
formationen;
(S5) Steuern eines autonomen Betriebs des Fahr-
zeugs (1) zum Bewegen des Fahrzeugs (1) von der
Zwischenposition zu der Aufnahmeposition, in der
das Zielobjekt (2) von dem Fahrzeug (1) aufgenom-
men werden kann.

13.    Verfahren nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Verfahren zum Aufnehmen
einer Wechselbrücke als Zielobjekt (2) durch ein mit
Einspurelementen (6a, 6b, 6c, 6d) versehenes Fahr-
zeug (1) angewendet wird, wobei die Einspurelemen-
te (6a, 6b, 6c, 6d) zum Einspuren in einen an der
Wechselbrücke (2) vorgesehenen Einspurtunnel (7)
eingerichtet sind.

14.  Verfahren nach einem der Ansprüche 12 oder
13, dadurch gekennzeichnet, dass die Lageinfor-
mationen durch Bestimmen der Position und Ausrich-
tung des Fahrzeugs (1) in einem ortsfesten Koordi-
natensystem bestimmt und zum Steuern des auto-
nomen Betriebs des Fahrzeugs (1) zum Bewegen
des Fahrzeugs (1) an die Zwischenposition verwen-
det werden.

15.    Verfahren nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Zwischenposition erreicht
ist, wenn das Fahrzeug (1) mit einer näherungs-
weisen Längsausrichtung zur Wechselbrücke (2) po-
sitioniert ist und Ausrichtungsinformationen durch
am Fahrzeug (1) vorgesehene Ausrichtungsbestim-
mungsmittel (4) durch Wechselwirkungen zwischen
den Ausrichtungsbestimmungsmitteln (4) und Ele-
menten der Wechselbrücke (2) bestimmbar sind.

16.   Verfahren nach einem der Ansprüche 13-15,
dadurch gekennzeichnet, dass der Aufnahmezu-
stand erreicht ist, wenn die Einspurelemente (6a, 6b,
6c, 6d) des Fahrzeugs (1) vollständig in den Einspur-
tunnel (7) der Wechselbrücke (2) eingespurt sind.

17.   Verfahren nach einem der Ansprüche 13-16,
dadurch gekennzeichnet, dass beim Bestimmen
der Ausrichtungsinformationen eine oder mehrere
der folgenden am Fahrzeug (1) vorgesehen Ausrich-
tungserfassungseinrichtungen verwendet werden:
- ein Einspursensorsystem (4b) zur Erfassung eines
Abstands des Fahrzeugs (1) relativ zur Wechselbrü-
cke (2) in Längsrichtung;

- eine Abstanderfassungseinrichtung (4a) zur Erfas-
sung einer Längs- und/oder Querausrichtung des
Fahrzeugs (1) relativ zur Wechselbrücke (2);
- ein Kamerasystem (4c, 4d) zur Erfassung von Bild-
informationen zur Bestimmung von Ausrichtungsin-
formationen;
- eine Niveauerfassungseinrichtung (4e) zur Erfas-
sung eines Niveaus der Einspurelemente (6a, 6b, 6c,
6d) relativ zum Untergrund.

18.   Verfahren nach einem der Ansprüche 13-17,
dadurch gekennzeichnet, dass die Ausrichtungs-
informationen durch Fusionieren von Signalen der
am Fahrzeug (1) vorgesehenen Erfassungseinrich-
tungen ausgehend von der Zwischenposition beim
Einspuren der Einspurelemente (6a, 6b, 6c, 6d) in
den Einspurtunnel (7) bis zum Erreichen der Aufnah-
meposition ermittelt werden, wobei die Ausrichtungs-
einrichtungen wie folgt zum Einsatz kommen:
- Verwendung des Kamerasystems (4c, 4d) bei Rück-
wärtsfahrt des Fahrzeugs (1) von der Zwischenpositi-
on zumindest bis zum Einspuren der Einspurelemen-
te (6a, 6b, 6c, 6d) in den Einspurtunnel (7);
- Verwendung des Einspursensorsystems (4b) zur
Erfassung der Längsausrichtung des Fahrzeugs (1)
relativ zur Wechselbrücke (2) von der Zwischenposi-
tion bis zur Aufnahmeposition;
- Verwendung der Niveauerfassungseinrichtung (4e)
vor dem Einspuren der Einspurelemente (6a, 6b, 6c,
6d) in den Einspurtunnel (7);
- Verwendung der Abstanderfassungseinrichtung
(4a) zur Erfassung der Längs- und/oder Querausrich-
tung des Fahrzeugs (1) relativ zur Wechselbrücke (2).

19.    Verfahren nach Anspruch 18, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ferner die durch die Lagebe-
stimmungsmittel (3) bestimmten Lageinformationen
für die Ermittlung der Ausrichtungsinformationen ver-
wendet werden.

20.   Verfahren nach einem der Ansprüche 18-19,
dadurch gekennzeichnet, dass beim Fusionieren
der Signale der am Fahrzeug (1) vorgesehenen Aus-
richtungserfassungseinrichtungen eine Plausibilitäts-
prüfung der Signale der am Fahrzeug (1) vorgesehe-
nen Ausrichtungserfassungseinrichtungen und gege-
benenfalls eine entsprechende Korrektur der Signa-
le bei der Ermittlung der Ausrichtungsinformationen
vorgenommen wird.

21.    Verfahren nach Anspruch 20, dadurch ge-
kennzeichnet, dass bei der Plausibilitätsprüfung
der Signale die Lageinformationen der Lagebestim-
mungsmittel (3) verwendet werden.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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